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Übersicht über Zuschüsse, die vom Badischen Sportbund Nord e.V. an Mitgliedsvereine gewährt werden können. 

Der Badische Sportbund Nord e.V. fördert als überfachlich (nicht für eine spezielle Sportart) zuständiger Dachverband ausschließlich Maßnahmen 

des Breitensports. Für Leistungs- bzw. Spitzensportförderung wenden Sie sich bitte an die zuständigen Fachverbände oder an den Landessport-

verband Baden-Württemberg. 

Zuschussart Voraussetzung zuständig beim BSB Nord weitere Informationen 

Sportstättenbaumaßnahmen konkrete Planung von Neubau oder Sanierung 
einer Sportstätte 

Herr Messerschmid, 
Herr Elfner, 
Tel. 0721/18 08 18 

Homepage des BSB 
www.badischer-sportbund.de 
Rubrik „Service“ – „Downloads“ 

Sportgerätebeschaffung Beschaffung von Sportgeräten mit einem Einzelan-
schaffungswert von mind. 2.000 EUR 

Herr Elfner, 
Tel. 0721/18 08 18 

 

Homepage des BSB 
www.badischer-sportbund.de 
Rubrik „Service“ – „Downloads“ 

Übungsleiterbezuschussung die Übungsleiter, für die der Zuschuss beantragt 
wird, müssen im Besitz einer gültigen, staatlich 
anerkannten ÜL-Lizenz sein 

Herr Dargatz , 
Herr Elfner, 
Tel. 0721/18 08-16 oder -18 

Homepage des BSB 
www.badischer-sportbund.de 
Rubrik „Service“ – „Downloads“ 

Kooperationsmaßnahmen zwischen 
Schulen und Vereinen 

Schulen und Vereine müssen eine Kooperations-
vereinbarung schließen. Vereine bieten für Schüler 
die Möglichkeit, an einem Vereinsangebot teilzu-
nehmen.  

Herr Elfner,  
Frau Moser 
Tel. 0721/18 08 29 

Homepage des BSB 
www.badischer-sportbund.de 
Rubrik „Service“ – „Downloads“ 

Zuschüsse für Sportabzeichentreffs regelmäßige Durchführung (1x wöchentlich) 

Leitung durch lizenzierten Übungsleiter 

Frau Stefan 
Tel. 0721/18 08 12 

Homepage des BSB 
www.badischer-sportbund.de 
Rubrik „Handlungsfelder“ – „Sportabzei-
chen“ 

Zuschüsse für Vereinsjubiläen Gewährung von finanziellen Zuwendungen sowie 
einer Urkunde für 25-, 50-, 75-, 100 jährige und alle 
weiteren im gleichen Rhythmus anfallenden Ver-
einsjubiläen 

Frau Stefan 
Tel. 0721/18 08 12 

Homepage des BSB 
www.badischer-sportbund.de 
Rubrik „Service“ – „Downloads“ 

Zuschüsse für internationale Jugend-
begegnungen allgemein 

Dauer Inlandsmaßnahmen:  5-30 Tage,  

Mindest-/Höchstalter: 12-26 Jahre 

Dauer Auslandsmaßnahmen: 5-30 Tage 

Mindest-/Höchstalter: 12-26 Jahre 

Das Programm muss eindeutig auf die Begegnung 
junger Menschen ausgerichtet sein und gemein-
schaftsbildenden Charakter haben. Maßnahmen mit 
überwiegend sportlichem oder touristischem Cha-
rakter werden nicht bezuschusst. 

 

 

Herr Väth 
Tel. 0721/18 08 19 

Homepage der BSJ 
www.badische-sportjugend.de 
Rubrik „Unser Angebot: BSJ-Service“ – 
„Zuschüsse“ 
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Zuschussart Voraussetzung zuständig beim BSB Nord weitere Informationen 

Zuschüsse für deutsch-französische 
Begegnungen 

Dauer: 4-21 Tage 

Mindest-/Höchstalter: bis 27 Jahre 

Anforderungen an das Programm wie bei internati-
onalen Begegnungen 

Deutsche Sportjugend 

Tel. 069/67 00 340 

Homepage der DSJ 
www.dsj-frankreichaustausch.de 
 

Zuschüsse für deutsch-polnische Be-
gegnungen 

Dauer Inlandsmaßnahmen: 4-28 Tage,  

Mindest-/Höchstalter: 12-26 Jahre 

Dauer Maßnahmen in Polen: 4-28 Tage 

Mindest-/Höchstalter: 12-26 Jahre 

Beide Partner müssen einen Antrag stellen. Die 
polnische Gruppe in Polen, die deutsche Gruppe in 
Deutschland. 

Programm: Wie bei internationalen Begegnungen 
allgemein. 

Deutsche Sportjugend 

Tel. 069/67 00 332 

Homepage der DSJ 
www.dsj.de 
Rubrik „International aktiv“ – „Internatio-
nale Austauschzusammenarbeit“ 

Zuschüsse für JugendgruppenleiterIn-
nen-Lehrgänge 

Dauer: mindestens 1 Tag  
(5 Std. Lehrgangsprogramm) 

Mindestalter: 14 Jahre 

Die Lehrgänge müssen jugendpflegerische oder 
staatspolitische Themen beinhalten. Lehrgänge, die 
nur sportfachliche Themen beinhalten, werden nicht 
gefördert. 

Herr Väth 
Tel. 0721/18 08 19 

Homepage der BSJ 
www.badische-sportjugend.de 
Rubrik „Unser Angebot: BSJ-Service“ – 
„Zuschüsse“ 

Zuschüsse für Seminare Dauer: mindestens 1 Tag  
(5 Std. Lehrgangsprogramm) 

Mindest-/Höchstalter: 14-26 Jahre (12-26 Jahr bei 
Seminaren zur geschlechterspezifischen Jugend-
bildung) 

Seminare sind Schulungen die sich gezielt mit 
Fragen der politischen, sozialen, sportlichen, mu-
sisch-kulturellen, ökologischen oder technologi-
schen Jugendbildung befassen. 

Herr Väth 
Tel. 0721/18 08 19 

Homepage der BSJ 
www.badische-sportjugend.de 
Rubrik „Unser Angebot: BSJ-Service“ – 
„Zuschüsse“ 

Freizeiten mit Behinderten und Nicht-
behinderten 

Dauer: 5-21 Tage 
Mindest-/Höchstalter: 6-26 Jahre 

Bezuschusst werden nur gemischte Freizeiten 
(Behinderte/Nichtbehinderte).  
Mindestens ein Drittel der Teilnehmer/innen müs-
sen Behinderte sein. 

Frau Löffler 
Tel. 0721/18 08 20 

Homepage der BSJ 
www.badische-sportjugend.de 
Rubrik „Unser Angebot: BSJ-Service“ – 
„Zuschüsse“ 
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Zuschussart Voraussetzung zuständig beim BSB Nord weitere Informationen 

Zuschüsse für Jugendfreizeiten allge-
mein 

TeilnehmerInnen: 
Dauer: ab 4 Tage 
Höchstalter: bis 18 Jahre 

BetreuerInnen: 
Dauer: 5-21 Tage  

Mindestalter: ab 16 Jahre 

Teilnehmer/innen a. finanziell schwachen Familien: 
Dauer: 5-21 Tage 
Mindest-/Höchstalter: 6-18 Jahre 
Ermittlung Status „finanziell schwach“ nach Tabelle 

Frau Löffler 
Tel. 0721/18 08 20 

Homepage der BSJ 
www.badische-sportjugend.de 
Rubrik „Unser Angebot: BSJ-Service“ – 
„Zuschüsse“ 

Bildungsmaßnahmen in Bezug auf 
Drogenprobleme und ähnliche Gefähr-
dung der Jugend 

 

 

Seminare 
 

 
Praktische Maßnahmen 

Gefördert werden Maßnahmen und Seminare, 
sofern sie die ursächlichen Zusammenhänge für die 
Entstehung von Sucht behandeln. 

Themen sind alle Suchtformen, z.B. Rauschgift, 
Medikamente, Alkohol, Spielsucht, Magersucht, 
Gefährdung durch Sekten u. ä. 

Dauer: mindestens 1 Tag (5 Std. Lehrgangspro-
gramm) 
Mindest-/Höchstalter: 14-26 Jahre 

Dauer: keine Begrenzung 
Mindest-/Höchstalter: 6-26 Jahre 

Herr Väth 
Tel. 0721/18 08 19 

Homepage der BSJ 
www.badische-sportjugend.de 
Rubrik „Unser Angebot: BSJ-Service“ – 
„Zuschüsse“ 

Praktische Maßnahmen der außer-
schulischen Jugendbildung 

Dauer: keine Begrenzung 
Mindest-/Höchstalter: 6-26 Jahre 

Praktische Maßnahmen sind besondere Gruppen-
aktivitäten, die sich deutlich von der laufenden 
Gruppenarbeit unterscheiden müssen. 

Unterschieden werden Maßnahmen zur politischen, 
sozialen, sportlichen, musisch-kulturellen, ökologi-
schen, technologischen Jugendbildung. 

Hinweis zur sportlichen Jugendbildung: Bezuschusst 
werden modellhafte Maßnahmen, die gezielt die sportliche 
Betätigung der Teilnehmer/innen als Mittel der Jugendbil-
dung einsetzen. Maßnahmen des Leistungsports, Maß-
nahmen mit Freizeit- und Erholungscharakter sowie Wett-
kämpfe werden nicht gefördert. 

Herr Väth 
Tel. 0721/18 08 19 

Homepage der BSJ 
www.badische-sportjugend.de 
Rubrik „Unser Angebot: BSJ-Service“ – 
„Zuschüsse“ 
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Zuschussart Voraussetzung zuständig beim BSB Nord weitere Informationen 

Anschaffung von Zelten Zuschüsse werden gewährt für die Anschaffung von 
Gruppenzelten und die zur Durchführung einer 
Freizeitmaßnahme notwendigen Ausrüstungsge-
genstände (z.B. Feldbetten, Abdeckplanen). 

Eigenleistungen können mit € 7,70 je Std. abge-
rechnet werden. 

Herr Väth 

Tel. 0721/ 18 08 19 

Homepage der BSJ 
www.badische-sportjugend.de 
Rubrik „Unser Angebot: BSJ-Service“ – 
„Zuschüsse“ 

 


